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Römische Erlässe

Päpstlicher Rat ZUTF Interpretation Internationalıs Famıilıae VO
von Gesetzestexten, rklärung Ein nicht unbeachtlicher Teil der WI1S-
ZUT uslegung von CaAN.,. 915 CIC, senschaftlichen orschung erkannte
z  S 6.7.2000 hingegen der uslegung des atbe-

standsmerkmals der „schweren Suün-
en die Bestimmung für die dell eINe Möglichkeit, ass Personen
katholischen en 7172 den geschilderten besonderen ebens-
CFEO sehr generell davon spricht, umständen zuweilen VOonNn dieser Be-

stimmung nicht erfasst sind Dies VOTass „publice indigni  44 (Personen, de-
Ten „Unwürdigkeit” ekann sel) VO em deshalb, weil damit zugleic
Empfang der Eucharistie abzu- auch die subjektiven Bedingungen für

das estehen eıner Todsünde als Tat-halten sind, legt das che Gesetz-
buch für die lateinische 1r bestandsmerkma gegeben seın MUSS-
015 CIC ausführlicher fest, ass Jjene ten, welche der Kommunionspender

aber VO  5 außen (ab externo) Sar nichtnicht ZUT Kommunı0n zugelassen beurteilen onne em würde diewerden dürfen, ber welche 1alı die
Beugestrafe der ommunikation geforderte „Hartnäckigkeit” 1Ur eın
(Kirchenbann) der des Interdikts olches beharrliches Verhalten meınen,

welches LtrOTZ pastoraler a  ung SEe1-(Gottesdienstsperre verhängte bezie-
hungsweise deren eingetretene Tatstra- tens des Seelsorgers provokanter
fe (latae sententie) festgestellt wurde, Weise ZUrT Schau gestellt werde.

Um diese Interpretationsprax1s abzu-und auch jene nicht, „die artnäckig
eiıner offenkundigen schweren Sünde tellen, gab der Päpstliche Rat für die
verharren“. Die generelle Anwendbar- Interpretation VO  5 Gesetzestexten
keit gerade der etzten Alternative VOomn Übereinstimmung mıit der ongregati-

915 auf jene Gläubigen, die ach die aubenslehre eziehungs-
einer zivilen cheidung wieder gehei- welse den Gottesdienst und die
ra aben, Wal der kanonistischen Sakramentenordnung Juli 2000

eine sehr eutliıche „Erklärung“ herausSOWI1e moral- und pastoraltheologi-
schen Diskussion wiederholt bezwei- die als eiıne relativ eue Jextgattung
felt worden obwohl sich das rch- dieses Dikasteriums anzusehen ist (vgl.
liche Lehramt sehr deutlich dafür Erklärung VO: 21 Maı 1997
ausgesprochen hat, ass diese Perso- 1335 CIC), denn üblicherweise werden
c insgesamt nicht ZU!T Kom- konkrete Anfragen ohne weiıtere
munı0n zuzulassen sSEe1 (vgl. Familıarıs egründung muit Ja der Nein eant-
consort1i0 Nr. 84; Katechıismus der Katho- wortet.
ıschen Kirche Nr. 1650; 1665; chrei- Entsprechen bisheriger wird
ben der Glaubenskongregation Annus das Kommunionverbot für wiederver-
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Römische Erlässe 

Päpstlicher Rat zur Interpretation 
von Gesetzestexten, Erklärung 
zur Auslegung von can. 915 CIC, 
vom 6.7.2000 

Während die Bestimmung für die 
katholischen Ostkirchen in can. 712 
CCEO sehr generell davon spricht, 
dass "publice indigni" (Personen, de­
ren "Unwürdigkeit" bekannt sei) vom 
Empfang der hl. Eucharistie abzu­
halten sind, legt das kirchliche Gesetz­
buch für die lateinische Kirche in can. 
915 CIC ausführlicher fest, dass jene 
nicht zur hl. Kommunion zugelassen 
werden dürfen, über welche man die 
Beugestrafe der Exkommunikation 
(Kirchenbann) oder des Interdikts 
(Gottesdienstsperre) verhängte bezie­
hungsweise deren eingetretene Tatstra­
fe (latae sententiae) festgestellt wurde, 
und auch jene nicht, "die hartnäckig in 
einer offenkundigen schweren Sünde 
verharren". Die generelle Anwendbar­
keit gerade der letzten Alternative von 
can. 915 auf jene Gläubigen, die nach 
einer zivilen Scheidung wieder gehei­
ratet haben, war in der kanonistischen 
sowie moral- und pastoraltheologi­
schen Diskussion wiederholt bezwei­
felt worden - obwohl sich das kirch­
liche Lehramt sehr deutlich dafür 
ausgesprochen hat, dass diese Perso­
nengruppe insgesamt nicht zur Kom­
munion zuzulassen sei (vgl. Familiaris 
consortio - Nr. 84; Katechismus der Katho­
lischen Kirche - Nr. 1650; 1665; Schrei­
ben der Glaubenskongregation Annus 

Internationalis Familiae vom 14.9.1994). 
Ein nicht unbeachtlicher Teil der wis­
senschaftlichen Forschung erkannte 
hingegen in der Auslegung des Tatbe­
standsmerkmals der "schweren Sün­
de" eine Möglichkeit, dass Personen in 
den geschilderten besonderen Lebens­
umständen zuweilen von dieser Be­
stimmung nicht erfasst sind. Dies vor 
allem deshalb, weil damit zugleich 
auch die subjektiven Bedingungen für 
das Bestehen einer Todsünde als Tat­
bestandsmerkmal gegeben sein müss­
ten, welche der Kommunionspender 
aber von außen (ab externo) gar nicht 
beurteilen könne. Zudem würde die 
geforderte "Hartnäckigkeit" nur ein 
solches beharrliches Verhalten meinen, 
welches trotz pastoraler Mahnung sei­
tens des Seelsorgers in provokanter 
Weise zur Schau gestellt werde. 
Um diese Interpretationspraxis abzu­
stellen, gab der Päpstliche Rat für die 
Interpretation von Gesetzestexten in 
Übereinstimmung mit der Kongregati­
on für die Glaubenslehre beziehungs­
weise für den Gottesdienst und die 
Sakramentenordnung am 6. Juli 2000 
eine sehr deutliche "Erklärung" heraus 
- die als eine relativ neue Textgattung 
dieses Dikasteriums anzusehen ist (vgl. 
Erklärung vom 21. Mai 1997 zu can. 
1335 CIC), denn üblicherweise werden 
konkrete Anfragen ohne weitere 
Begründung mit Ja oder Nein beant­
wortet. 
Entsprechend bisheriger Doktrin wird 
das Kommunionverbot für wiederver-
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eiıne anderen Erfordernisse Nnotwen-heiratete eschiedene äubige
nächst „göttlichen Gesetz verorte dıg damıt die Situation ihrer
und damiıt inhaltlic als der kirchlichen grundsätzlichen kirchlichen Schwere
Verfügbarkeit entzogen beschrieben ıntrıtt C) der offenkundige Charakter

der Situation der schweren habituellenDas Moment der „Unwürdigkeit e_
kennt dann unabhängig VO  5 den Sünde Von letzterem sind aber JELLC
jeweiligen individuellen mMsSstanden Partner dUSSCHOILINEN die nıicht MOTE
der „objektiv“” bestehenden Situation ÜXOTIO sondern WI1IeEe er und
der unerlaubten Wiederverheiratung, Schwester zusammenleben Weil aber
denn sSe1l „eC objektiver Schaden 1! derartige Enthaltsamkeit nNnotwen-
für die ICAliche Gemeinschaft WE digerweise verborgen 1ST während die
jeman der öffentlich als unwürdig Lebenssi  ation VO  5 eschiedenen WIe-
ekann:; 1St den Leib des Herrn CIND- derverheirateten Paaren naturgemäß
fängt Ja sSe1 1eSs „CI Verhalten das bekannt IST, „können se diese LLUT
die echte der IC und er Jäu- remoto scandalo das Sakrament der
igen Verletz konsequenter Weilise Eucharistie empfangen
den Ansprüchen dieser Gemeinschaft Schliefßlich wird mıt 1C auf die Pro-entsprechend en  “ Die ulassung ematftl. realen Vollzug dieser Vor-dieser Personengruppe ZUTFT Hl Kom- schrift aber auch angemerkt ass die
ILLUIMUOIN stelle gernis dar als
„CH1 andeln, das die anderen ZUuU „pastorale Klugheit“ mıt aCcC  TuC

azu rate öffentlicher Verweige-Schlechten bewegt“ welches zugleic der Kommunı0on Vermiel-das akramen:; der Eucharistie und cdie
Unauflöslichkeit der Ehe betrifft Die

den vielmehr „l einem gunstigen MoO-
ment das seelsorgerliche espräc1la moderner cheidungsmen- suchen „Das Urteil den Fällen des

talıtät kann demgegenüber nicht als Ausschlusses VO: Kommunionemp-Argument ange werden, denn fang VO  } Gläubigen die sich der
„CM olches Argernis besteht auch beschriebenen Situation befinden StTe
dann, WE erartiges Verhalten dem verantwortlichen Priester der JE-leider eine Verwunderung mehr her- weiligen Gemeinde Dieser wird
vorruft Die Seelsorger werden der dem Diakon der dem eventuellen
vorliegenden „Erklärung trotz em außerordentlichen Kommunionspen-uINsSO eindringlicher aufgefordert
die Gläubigen angemMeSsSCN unter-

der SCNAUEC Anweisungen geben WIe

welsen
61 sich den konkreten Situation Ver-
halten sollen

Unter Verwerfung jeglicher gegenteili-
SCcI Interpretation werden die gefor- Eine Dispens der diesen Erläuterun-

gCh widersprechende Direktiven kannderten Bedingungen erläutert atbe- eıne IC Autorität erlassenstandselemente Sind demnach Ila) die
schwere Sünde, objektiven S5Sinn, Dennoch soll trotz eiNer eindeutigen

Position der rage der Kommu-denn die subjektive echenbarkei
nionzulassung die Teilnahme der Be-könnte der Kommunionspender nicht

beurteien; das artnäckige Verhar- troffenen rchlichen en gefÖör-
ren das heißt das estehen eirer objek- dert werden
ven Situation der Sünde, die der (http WWW vatıcan
Zeit fortdauert und die der äubige /pontifica councils/intrptxt/index 1T
nıicht Aaus der Welt chaffen ll sind htm)
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heiratete geschiedene Gläubige zu­
nächst im "göttlichen Gesetz" verortet 
und damit inhaltlich als der kirchlichen 
Verfügbarkeit entzogen beschrieben. 
Das Moment der "Unwürdigkeit" er­
kennt man dann unabhängig von den 
jeweiligen individuellen Umständen in 
der "objektiv" bestehenden Situation 
der unerlaubten Wiederverheiratung, 
denn es sei "ein objektiver Schaden 
für die kirchliche Gemeinschaft, wenn 
jemand, der öffentlich als unwürdig 
bekannt ist, den Leib des Herrn emp­
fängt", ja es sei dies "ein Verhalten, das 
die Rechte der Kirche und aller Gläu­
bigen verletzt, in konsequenter Weise 
den Ansprüchen dieser Gemeinschaft 
entsprechend zu leben". Die Zulassung 
dieser Personengruppe zur Hl. Kom­
munion stelle ein Argernis dar als 
"ein Handeln, das die anderen zum 
Schlechten bewegt", welches zugleich 
das Sakrament der Eucharistie und die 
Unauflöslichkeit der Ehe betrifft. Die 
Faktizität moderner Scheidungsmen­
talität kann demgegenüber nicht als 
Argument ang~führt werden, denn 
"ein solches Argernis besteht auch 
dann, wenn ein derartiges Verhalten 
leider keine Verwunderung mehr her­
vorruft". Die Seelsorger werden in der 
vorliegenden "Erklärung" trotz allem 
nur umso eindringlicher aufgefordert, 
die Gläubigen angemessen zu unter­
weisen. 
Unter Verwerfung jeglicher gegenteili­
ger Interpretation werden die gefor­
derten Bedingungen erläutert. Tatbe­
standselemente sind demnach: "a) die 
schwere Sünde, im objektiven Sinn, 
denn die subjektive Anrechenbarkeit 
könnte der Kommunionspender nicht 
beurteilen; b) das hartnäckige Verhar­
ren, das heißt das Bestehen einer objek­
tiven Situation der Sünde, die in der 
Zeit fortdauert und die der Gläubige 
nicht aus der Welt schaffen will; es sind 

67 

keine anderen Erfordernisse notwen­
dig ... damit die Situation in ihrer 
grundsätzlichen kirchlichen Schwere 
eintritt; c) der offenkundige Charakter 
der Situation der schweren habituellen 
Sünde". Von letzterem sind aber jene 
Partner ausgenommen, die nicht more 
uxorio (sondern ,wie Bruder und 
Schwester') zusammenleben. Weil aber 
eine derartige Enthaltsamkeit notwen­
digerweise verborgen ist, während die 
Lebenssituation von geschiedenen wie­
derverheirateten Paaren naturgemäß 
bekannt ist, "können (selbst) diese nur 
remoto scandalo das Sakrament der 
Eucharistie empfangen". 

Schließlich wird mit Blick auf die Pro­
blematik im realen Vollzug dieser Vor­
schrift aber auch angemerkt, dass die 
"pastorale Klugheit" mit Nachdruck 
dazu rate, Fälle öffentlicher Verweige­
rung der hl. Kommunion zu vermei­
den, vielmehr "in einem günstigen Mo­
ment" das seelsorgerliche Gespräch zu 
suchen. "Das Urteil in den Fällen des 
Ausschlusses vom Kommunionemp­
fang von Gläubigen, die sich in der 
beschriebenen Situation befinden, steht 
dem verantwortlichen Priester der je­
weiligen Gemeinde zu. Dieser wird 
dem Diakon oder dem eventuellen 
außerordentlichen Kommunionspen­
der genaue Anweisungen geben, wie 
sie sich in den konkreten Situation ver­
halten sollen". 

Eine Dispens oder diesen Erläuterun­
gen widersprechende Direktiven kann 
keine kirchliche Autorität erlassen. 
Dennoch soll trotz einer eindeutigen 
Position in der Frage der Kommu­
nionzulassung die Teilnahme der Be­
troffenen am kirchlichen Leben geför­
dert werden. 

(http://www.vatican.va/roman_curia 
/ pontifical_councils / intrptxt/ index_it 
.htm) 
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Kongregation für 1e Glaubenslehre, Offenbarung; die relatıvistische Hal-
rklärung „Dominus TIesus” uüber die gegenüber der Wahrheit, e_

Einzigkeit und die Heilsuniversalität gCnh das, W as für die eınen wahr lst,
Jesu Christi: un der Kirche cht für andere ware; der radıkale
VCd( 6.8.2000 Gegensatz, der zwischen der Jogischen

Denkweise Abendland und der
symbolischen Denkweise OrientAm September 2000 veröffentlichte

die Glaubenskongregation eINe Erklä- besteht; der Subjektivismu: jener, die

LUNg ber die Einzigartigkeit und die den Verstand als einzıge Quelle der
Erkenntnis annehmen...; die Schwie-Heilsuniversalität Jesu Christi und der

TC rigkeit verstehen und anzunehmen,
ass @5 der ESC endgültigeDie Bedeutung, die diesem Okumen!; und eschatologische Ereignisse 1bt;aus lehramtlicher 1C. zugewlesen die metaphysische Entleerung des Er-wird, verdeutlicht die spezielle St-

1C Approbationsforme Schluss e1ignisses der enschwerdung des EeWl1-
SCH ‚0g0S der Zeit, die einerder Erklärung. Danach hat aps bloßen Erscheinung Gottes der Ge-Johannes Paul die der Vollver- chichte verkürzt WIrd; der eKIZ1S-sa  ung der Kongregation beschlos- INUS Jjener, die der theologischenSC Erklärung „mut sicherem Wissen Forschung een übernehmen, dieund Ta seiner apostolischen uto-

rıtät estätigt und bekräftigt“ und die Aaus unterschiedlichen philosophischen
Strömungen stammen, ohne sichVeröffentlichung angeordnet. deren Ogl und systematischen Zu-

Die Einleitung eginn mıiıt der AÄAn- sammenhang SOWI1Ee deren Vereinbar-
keit mıt der christlichen Wahrheitführung des Missionsauftrags, daran

chlie(ßt ohne Übergang die Zitation kümmern; schliefslich die Tendenz, die
des Glaubensbekenntnisses des Kon- Heilige Schrift ohne Rücksicht auf die
z1ls VO  5 Konstantinopel. Miıt diesen
beiden Ssatzen ist die eiıtidee

Überlieferung und das kirchliche Lehr-
amıt lesen und erklären“.

und Zielsetzung des Schreibens be- Den daraus resultierenden efahnrenreıits offengelegt. Beabsichtigt ist, die
„immerwährende missionarische Ver- für die Identität des christlichen Jlau-

ens werden unverzichtbare lau-kündigung der rtche  44 gegenüber „TC- benswahrheiten gegenübergestellt. Derlativistischen Theorien, die den reli-
v]1ösen Pluralismus nicht 1Ur de facto, „l1o0n  LL der bereits mıit der Zitierung

des Grofßen Glaubensbekenntnisses alı-sondern auch de lure er prinzipiell) INgT, wird LUl verstärkt, indem dierechtfertigen wollen”, abzusichern. Glaubenskongregation für sechs Tau-
Knapp, zugespitzt und ohne weıtere benswahrheiten das feierliche, über-
Differenzierung werden die Voraus- kommene Fırmiater credendum VeTlr-

setzungen philosophischer und e0O10- wendet.
gischer Natur benannt, die ursäch-
iıch für relativistische Positionen VO  5
unterschiedlichen Odelien pluralis- „Es ist fest glauben“:
tischer eologie seilen: „die Über- Die Endgültigkeit und Vollständigkeit der
UNS, ass die göttliche ahrheit Offenbarung Jesu Chrıistı die Auffas-
nicht assbar und nicht aussprechbar SUNgs, die Offenbarung Jesu Christi sSe1
ist, nicht einmal Urc die chrıstlıche begrenzt, unvollständig, uUunvolillKom-
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Kongregation für die Glaubenslehre, 
Erklärung "Dominus Iesus" über die 
Einzigkeit und die Heilsuniversalität 
Jesu Christi und der Kirche 
vom 6.8.2000 

Am 5. September 2000 veröffentlichte 
die Glaubenskongregation eine Erklä­
rung über die Einzigartigkeit und die 
Heilsuniversalität Jesu Christi und der 
Kirche. 

Die Bedeutung, die diesem Dokument 
aus lehramtlicher Sicht zugewiesen 
wird, verdeutlicht die spezielle päpst­
liche Approbationsformel am Schluss 
der Erklärung. Danach hat Papst 
Johannes Paul ll. die in der Vollver­
sammlung der Kongregation beschlos­
sene Erklärung lImit sicherem Wissen 
und kraft seiner apostolischen Auto­
rität bestätigt und bekräftigt" und die 
Veröffentlichung angeordnet. 

Die Einleitung beginnt mit der An­
führung des Missionsauftrags, daran 
schließt ohne Übergang die Zitation 
des Glaubensbekenntnisses des Kon­
zils von Konstantinopel. Mit diesen 
beiden Absätzen ist die Leitidee 
und Zielsetzung des Schreibens be­
reits offengelegt. Beabsichtigt ist, die 
"immerwährende missionarische Ver­
kündigung der Kirche" gegenüber "re­
lativistischen Theorien, ... die den reli­
giösen Pluralismus nicht nur de facto, 
sondern auch de iure (oder prinzipiell) 
rechtfertigen wollen", abzusichern. 

Knapp, zugespitzt und ohne weitere 
Differenzierung werden die Voraus­
setzungen philosophischer und theolo­
gischer Natur benannt, die ursäch­
lich für relativistische Positionen von 
unterschiedlichen Modellen pluralis­
tischer Theologie seien: "die Über­
zeugung, dass die göttliche Wahrheit 
nicht fassbar und nicht aussprechbar 
ist, nicht einmal durch die christliche 
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Offenbarung; die relativistische Hal­
tung gegenüber der Wahrheit, weswe­
gen das, was für die einen wahr ist, es 
nicht für andere wäre; der radikale 
Gegensatz, der zwischen der logischen 
Denkweise im Abendland und der 
symbolischen Denkweise im Orient 
besteht; der Subjektivismus jener, die 
den Verstand als einzige Quelle der 
Erkenntnis annehmen ... ; die Schwie­
rigkeit zu verstehen und anzunehmen, 
dass es in der Geschichte endgültige 
und eschatologische Ereignisse gibt; 
die metaphysische Entleerung des Er­
eignisses der Menschwerdung des ewi­
gen Logos in der Zeit, die zu einer 
bloßen Erscheinung Gottes in der Ge­
schichte verkürzt wird; der Eklektizis­
mus jener, die in der theologischen 
Forschung Ideen übernehmen, die 
aus unterschiedlichen philosophischen 
Strömungen stammen, ohne sich um 
deren Logik und systematischen Zu­
sammenhang sowie deren Vereinbar­
keit mit der christlichen Wahrheit zu 
kümmern; schließlich die Tendenz, die 
Heilige Schrift ohne Rücksicht auf die 
Überlieferung und das kirchliche Lehr­
amt zu lesen und zu erklären". 

Den daraus resultierenden Gefahren 
für die Identität des christlichen Glau­
bens werden unverzichtbare Glau­
benswahrheiten gegenübergestellt. Der 
"Ton", der bereits mit der Zitierung 
des Großen Glaubensbekenntnisses an­
klingt, wird nun verstärkt, indem die 
Glaubenskongregation für sechs Glau­
benswahrheiten das feierliche, über­
kommene Firmiter credendum ver­
wendet. 

"Es ist fest zu glauben ": 

Die Endgültigkeit und Vollständigkeit der 
Offenbarung Jesu Christi: die Auffas­
sung, die Offenbarung Jesu Christi sei 
begrenzt, unvollständig, unvollkom-
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Inen und komplementär jener den gültigen Episkopat und die ul1-
den anderen Religionen, steht 1m Ge- sprüngliche und vollständige Wirklich-
gensatz ZUIN Glauben der Kirche keit des eucharistischen Mysteriums

nıicht EW aben,Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  69  men und komplementär zu jener in  den gültigen Episkopat und die ur-  den anderen Religionen, steht im Ge-  sprüngliche und vollständige Wirklich-  gensatz zum Glauben der Kirche.  keit des eucharistischen Mysteriums  nicht bewahrt haben, ... nicht Kirchen  Die alleinige Gottessohnschaft Jesu von  Nazareth: Auffassungen,  „die dem  im eigentlichen Sinn (sind)“.  Logos als solchem in seiner Gottheit  In der Erklärung werden noch andere  ein Heilswirken zuschreibt, das er —  Glaubensinhalte angesprochen, jedoch  auch nach der Inkarnation — ‚über‘  nicht explizit mit dem Firmiter creden-  oder ‚jenseits‘ seiner Menschheit aus-  dum versehen. So sei scharf zwischen  übe, sind nicht vereinbar mit der Lehre  dem chrigtlichen Glaubensakt und der  der Kirche“.  inneren Überzeugung anderer Religio-  Die Einzigkeit der von Gott gewoll-  nen zu unterscheiden, andernfalls be-  ten Heilsordnung: Auffassungen einer  stehe die Gefahr, „die Unterschiede  zwischen dem Christentum und den  Heilsordnung des Heiligen Geistes, die  einen universaleren Charakter habe,  anderen Religionen einzuebnen, ja  widersprechen dem katholischen Glau-  aufzuheben“. Abzulehnen sei jeden-  ben. „Es gibt nur die eine Heilsord-  falls die Auffassung „vom inspirierten  nung des einen und dreifaltigen Got-  Wert der Heiligen Schriften anderer  tes, die im Mysterium der Inkarnation,  Religionen“. Deren Überlieferung er-  des Todes und der Auferstehung des  halte „vom Mysterium Christi nur jene  Sohnes Gottes Wirklichkeit wird und  Elemente des Guten und der Gnade,  durch die Mitwirkung des Heiligen  die in ihnen vorhanden sind”“.  Geistes vergegenwärtigt und in ihrer  Im Schlussteil des Textes wird auch die  Heilsbedeutung auf die ganze Mensch-  Aufgabe und der Rahmen der zukünf-  heit und das Universum ausgedehnt  tigen theologischen Forschung und Re-  wird.“  flexion abgesteckt. Ihr komme es zu,  „den Glauben der Kirche neu zu be-  Jesus Christus ist der einzige Erlöser, „der  durch seine Menschwerdung, seinen Tod  kräftigen und von ihrer Hoffnung  und seine Auferstehung die Heilsgeschich-  überzeugend und eindrucksvoll Re-  te, die in ihm ihre Fülle und ihren Mittel-  chenschaft zu geben“.  punkt findet, zur Vollendung gebracht  (Sekretariat der dt. Bischofskonferenz  hat“.  [Hg],  Verlautbarungen des Apost.  Die Einmaligkeit des universalen Heils-  Stuhls Nr. 148)  willens Gottes im Mysterium der Inkarna-  tion, des Todes und der Auferstehung des  Päpstliche Akademie für das Leben,  Sohnes Gottes.  Erklärung über die Herstellung sowie  Die Einzigkeit und Heilsnotwendigkeit der  die wissenschaftliche und thera-  Kirche: Es gibt nur eine einzige Kirche  peutische Verwendung von mensch-  Christi, „die in der katholischen Kirche  lichen embryonalen Stammzellen  subsistiert und vom Nachfolger Petri  vom 25.8.2000  und von den Bischöfen in Gemein-  schaft mit ihm geleitet wird“. In einer  Während aus rein ökonomischen Inter-  für das ökumenische Gespräch bislang  essen bereits die ersten Patentanträge  auf Stammzellen und deren Derivate  untypischen Härte und Deutlichkeit  werden die daraus resultierenden Kon-  eingereicht wurden, hat die Päpstliche  sequenzen formuliert, dass nämlich  Akademie für das Leben nach ausführ-  jene kirchlichen Gemeinschaften, „die  licher Diskussion mit Fachleuten amnicht enDie alleinıge Gottessohnschaft Jesu 0ÜoON

azareth: Auffassungen, „die dem 1m eigentlichen Sinn sın
Og0S als olchem seliner Gottheit der Erklärung werden och andere
eın Heilswirken zuschreibt, das Glaubensinhalte angesprochen, jedoch
auch ach der Inkarnation ‚über‘ N1ıC explizit mıiıt dem Fırmuiter creden-
der ‚Jenseits’‘ se1iner Menschheit aus- dum versehen. So Se1 scharf zwıischen
übe, sSind_vereinbar mıiıt der re dem chrigtlichen Glaubensa und der
der rtche  LL iınneren UÜberzeugung anderer Religio-
Die Einzigkeit der UÜon Gott gzewoll- L11e1 unterscheiden, andernfalls be-
ten Heilsordnung: Auffassungen eliner STEe die efahr, „die Unterschiede

zwischen dem Christentum und denHeilsordnung des eiligen Geistes, die
eınen universaleren Charakter habe, anderen Religionen einzuebnen, ja
widersprechen dem katholischen Jlau- aufzuheben“. bzulehnen E1 jeden-
ben „ESs gibt LLUTLE die eine eilsord- die Auffassung „VOIN inspirierten
NUN: des eiınen und dreifaltigen (GOt- Wert der eiligen en anderer
tes, die Mysterium der Inkarnation, Religionen”. Deren Überlieferung e-

des es und der Auferstehung des „VvVom Mysterium Christi LLUT jene
es Gottes Wirklichkeit wird und emente des Guten und der nade,
Urc cdie Mitwirkung des eiligen die ihnen vorhanden sind”
Geistes vergegenwärtigt und ihrer Im Schlussteil des JTextes wird auch die
Heilsbedeutung auf die HANZE ensch- Aufgabe und der Rahmen der zukünf-
heit und das Universum ausgedehnt tigen theologischen orschung und Re-
WITr flexion abgesteckt. omme

„den Glauben der IC LIEeEU De-Jesus TYISEIUS ıst der eINZIZE Erlöser, „der
UNC: SeINE Menschwerdung, seinen Tod kräftigen und VO  5 ihrer Hoffnung
und SeINE Auferstehung dıe Heilsgeschich- überzeugend und eindrucksvoll Re-
LE, die In ıhm ıhre und ıhren 1ıttel- chenschaft geben  4
pun ndet, ZUT Vollendung gebrac (Sekretarlat der dt Bischofskonferenz
hat“ Hg] Verlautbarungen des pos
Die Einmalıigkeit des universalen eıls- Nr. 148)
willens Gottes Im Mysterium der Inkarna-
t10N, des €es und der Auferstehung des Papstliche ademıe ur  . das eben,
Sohnes Gottes rklärung ber die Herstellung sSow1e
Die Einzigkeit und Heilsnotwendigkeit der die wissenschaftliche und era-
Kırche Es xibt 1L1UT eine einz1ge Kirche peutische Verwendung von mensch-
Christi, „die der katholischen IC lichen embryonalen Stammzellen
subsistiert und VO Nachfolger Detr1 25.8.2000
un VO  5 den Bischöfen Gemein-
schaft muıt geleite wird” eiıner ährend aus reıin ökonomischen Inter-

das Öökumenische espräc. bislang bereits die ersten Patentanträge
auf Stammzellen und deren Derivateuntypischen Härte und Deutlichkeit

werden die daraus resultierenden Kon- eingereicht wurden, hat die Päpstliche
SCYQUENZEN formuliert, ass nämlich ademıle das en ach ausführ-
jene kirchlichen Gemeinschaften, „die licher Diskussion muıt Fachleuten
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men und komplementär zu jener in 
den anderen Religionen, steht im Ge­
gensatz zum Glauben der Kirche. 
Die alleinige Gottessohnschaft Jesu von 
Nazareth: Auffassungen, "die dem 
Logos als solchem in seiner Gottheit 
ein Heilswirken zuschreibt, das er -
auch nach der Inkarnation - ,über' 
oder ,jenseits' seiner Menschheit aus­
übe, sind nicht vereinbar mit der Lehre 
der Kirche". 
Die Einzigkeit der von Gott gewoll­
ten Heilsordnung: Auffassungen einer 
Heilsordnung des Heiligen Geistes, die 
einen universaleren Charakter habe, 
widersprechen dem katholischen Glau­
ben. "Es gibt nur die eine Heilsord­
nung des einen und dreifaltigen Got­
tes, die im Mysterium der Inkarnation, 
des Todes und der Auferstehung des 
Sohnes Gottes Wirklichkeit wird und 
durch die Mitwirkung des Heiligen 
Geistes vergegenwärtigt und in ihrer 
Heilsbedeutung auf die ganze Mensch­
heit und das Universum ausgedehnt 
wird." 
Jesus Christus ist der einzige Erlöser, "der 
durch seine Menschwerdung, seinen Tod 
und seine Auferstehung die Heilsgeschich­
te, die in ihm ihre Fülle und ihren Mittel­
punkt findet, zur Vollendung gebracht 
hat". 
Die Einmaligkeit des universalen Heils­
willens Gottes im Mysterium der Inkarna­
tion, des Todes und der Auferstehung des 
Sohnes Gottes. 
Die Einzigkeit und Heilsnotwendigkeit der 
Kirche: Es gibt nur eine einzige Kirche 
Christi, "die in der katholischen Kirche 
subsistiert und vom Nachfolger Petri 
und von den Bischöfen in Gemein­
schaft mit ihm geleitet wird". In einer 
für das ökumenische Gespräch bislang 
untypischen Härte und Deutlichkeit 
werden die daraus resultierenden Kon­
sequenzen formuliert, dass nämlich 
jene kirchlichen Gemeinschaften, "die 
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den gültigen Episkopat und die ur­
sprüngliche und vollständige Wirklich­
keit des eucharistischen Mysteriums 
nicht bewahrt haben, ... nicht Kirchen 
im eigentlichen Sinn (sind)". 
In der Erklärung werden noch andere 
Glaubensinhalte angesprochen, jedoch 
nicht explizit mit dem Firmiter creden­
dum versehen. So sei scharf zwischen 
dem christlichen Glaubensakt und der 
inneren Überzeugung anderer Religio­
nen zu unterscheiden, andernfalls be­
stehe die Gefahr, "die Unterschiede 
zwischen dem Christentum und den 
anderen Religionen einzuebnen, ja .,. 
aufzuheben". Abzulehnen sei jeden­
falls die Auffassung "vom inspirierten 
Wert der Heiligen Schriften anderer 
Religionen". Deren Überlieferung er­
halte "vom Mysterium Christi nur jene 
Elemente des Guten und der Gnade, 
die in ihnen vorhanden sind". 
Im Schlussteil des Textes wird auch die 
Aufgabe und der Rahmen der zukünf­
tigen theologischen Forschung und Re­
flexion abgesteckt. Ihr komme es zu, 
"den Glauben der Kirche neu zu be­
kräftigen und von ihrer Hoffnung 
überzeugend und eindrucksvoll Re­
chenschaft zu geben". 
(Sekretariat der dt. Bischofskonferenz 
[Hg], Verlautbarungen des Apost. 
Stuhls Nr. 148) 

Päpstliche Akademie für das Leben, 
Erklärung über die Herstellung sowie 
die wissenschaftliche und thera­
peutische Verwendung von mensch­
lichen embryonalen Stammzellen 
vom 25.8.2000 

Während aus rein ökonomischen Inter­
essen bereits die ersten Patentanträge 
auf Stammzellen und deren Derivate 
eingereicht wurden, hat die Päpstliche 
Akademie für das Leben nach ausführ­
licher Diskussion mit Fachleuten am 
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Kulturen verwendet als auch die In-ugus 2000 eine „Erklärung über
dıe Herstellung SOWILE wissenschaftliche okulatıon VOoOoNn menschlichen embryo-
und therapeutische Verwendung UÜon nalen Stammzellen Versuchstiere
menschlichen embryonalen Stammzellen  4 Mäuse) vVoOrgeNOMUNECN. DIie bisherigen
publiziert. Diese Erklärung verste Ergebnisse en die wissenschaffli-
sich als Beitrag ZUrT naturwissenschaft- che, biotechnologische, medizinische
lichen und thischen Fachdiskussion, und pharmakologische Welt, aber auch

die Welt des Handels und der Massen-aber auch als gumentationsgrundla-
der breiteren Öffentlichkeit hat medien aufgerüttelt. Dies VOT allem

sich doch die Journalisti. der ‘aszınıe- deshalb, weil sich spekta.  are Szena-
renden Möglichkeiten molekularer Me- rien VO  5 Anwendungsmöglic  eiten
dizın AaNnNgCNOMUNECN. Aus dem weiıten VOT allem ZUrT Heilung schwerer
Forschungsbereich beschränkt heiten der problemloser Urgantrans-
sich diesem OKumen‘: auf jene plantation abzeichnen. OLUSC. ist
Experimente und Therapieformen, die dadurch weltweit eın erheblıcher
„embryonale” Stammzellen en- TuC selbst auf jene staatlichen In-
den; sollen die thischen mplikatio- Stanzen entstanden, die bislang aus
1nen aufgezeigt werden, die efahr Schen Überlegungen auf eine Fi-
laufen, der eskalierenden 1SsSens- nanzlıerung derartiger orschungen
euphorie vernachlässigt der ZUumı1n- menschlichen Embryonen aus Ööffentli-
dest verkürzt werden. chen Geldern verboten en.
Im ersten Teil werden muıt ausführ- en den Versuchen hinsichtlich
en Anmerkungen die euesten eines therapeutischen Klonens sind

derzeit VOT allem auch die Erkennt-wissenschaftlichen und biotec.  ologi-
schen Erkenntnisse ber die Stamm - nısSse ber die erwendung VO  - „CI-
zellen, ihre Erzeugung und Verwen- wachsenen“ tammzellen das el

d us dem ückenmar der dem Blutdung dargelegt. Demnach versteht
INnan unter einer tammzelle jene, die der Nabelschnur) VO  3 besonderem
ZUuU einen das Vermögen ZUrT: unbe- Interesse. Miıt den neuesten ECH-

und biotechnischen Molekularmetho-grenzten Selbsterhaltung besitzt (das
den wurden mittlerweile bemerkens-heißt sich vermehren, nicht aber

sıch differenzieren), und die ZUmm werte Fortsc erreicht, und Z WaT

anderen befähigt ist, vorübergehende bei der Analyse des genetischen Pro-
eimzellen mıiıt begrenzter ermeh- und dessen Wirkweise
rungsfähigkeit en, Adus denen tammzellen SOWIE bel der Überfüh-
ausdifferenzierte Populationen VOIN der gewünschten Gene Stamm-
Zellen entstehen (Nerven, uskeln, und Keimzellen, die ach inpflan-
Blutzellen etc.) Während se1t angem ZUN fähig sind, die ursprüngliche
Forschungen Versuchstieren betrie- on eiınes er  en Gewebes

wiederherzustellen. Nun steht VOTben werden, ilt etzter Zeıit das
Interesse der Herstellung VO  } mensch- allem die klinische Erprobung 9l Men-
lichen embryonalen tammzellen als schen bevor, wodurch die damit VeTlr-

Ausgangspunkt für die Gewinnung bundenen rechtlichen und moralischen
TODIeme virulent werden.VoNn differenzierten Zellreihen das

heißt VO  - speziellen Geweben wWwI1e Die Erklärung der Päpstlichen Aka-
uskeln, Nerven, Haut, eimgewebe emile für das en befasst sich da-
etc.) el werden sowohl In-vıtro- her zweıten Teil sehr komprimiert
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25. August 2000 eine "Erklärung über 
die Herstellung sowie wissenschaftliche 
und therapeutische Verwendung von 
menschlichen embryonalen Stammzellen " 
publiziert. Diese Erklärung versteht 
sich als Beitrag zur naturwissenschaft­
lichen und ethischen Fachdiskussion, 
aber auch als Argumentationsgrundla­
ge in der breiteren Öffentlichkeit - hat 
sich doch die Journalistik der faszinie­
renden Möglichkeiten molekularer Me­
dizin angenommen. Aus dem weiten 
Forschungsbereich beschränkt man 
sich in diesem Dokument auf jene 
Experimente und Therapieformen, die 
"embryonale" Stammzellen verwen­
den; so sollen die ethischen Implikatio­
nen aufgezeigt werden, die Gefahr 
laufen, in der eskalierenden Wissens­
euphorie vernachlässigt oder zumin­
dest verkürzt zu werden. 
Im ersten Teil werden mit ausführ­
lichen Anmerkungen die neuesten 
wissenschaftlichen und biotechnologi­
schen Erkenntnisse über die Stamm­
zellen, ihre Erzeugung und Verwen­
dung dargelegt. Demnach versteht 
man unter einer Stammzelle jene, die 
zum einen das Vermögen zur unbe­
grenzten Selbsterhaltung besitzt (das 
heißt sich zu vermehren, nicht aber 
sich zu differenzieren), und die zum 
anderen befähigt ist, vorübergehende 
Keimzellen mit begrenzter Vermeh­
rungsfähigkeit zu bilden, aus denen 
ausdifferenzierte Populationen von 
Zellen entstehen (Nerven, Muskeln, 
Blutzellen etc.). Während seit langem 
Forschungen an Versuchstieren betrie­
ben werden, gilt in letzter Zeit das 
Interesse der Herstellung von mensch­
lichen embryonalen Stammzellen als 
Ausgangspunkt für die Gewinnung 
von differenzierten Zellreihen (das 
heißt von speziellen Geweben wie 
Muskeln, Nerven, Haut, Keimgewebe 
etc.). Dabei werden sowohl In-vitro-
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Kulturen verwendet als auch die In­
okulation von menschlichen embryo­
nalen Stammzellen in Versuchstiere 
(Mäuse) vorgenommen. Die bisherigen 
Ergebnisse haben die wissenschaftli­
che, biotechnologische, mediziriische 
und pharmakologische Welt, aber auch 
die Welt des Handels und der Massen­
medien aufgerüttelt. Dies vor allem 
deshalb, weil sich spektakuläre Szena­
rien von Anwendungsmöglichkeiten -
vor allem zur Heilung schwerer Krank­
heiten oder problemloser Organtrans­
plantation - abzeichnen. Politisch ist 
dadurch weltweit ein erheblicher 
Druck selbst auf jene staatlichen In­
stanzen entstanden, die bislang aus 
ethischen Überlegungen auf eine Fi­
nanzierung derartiger Forschungen an 
menschlichen Embryonen aus öffentli­
chen Geldern verboten haben. 
Neben den Versuchen hinsichtlich 
eines therapeutischen Klonens sind 
derzeit vor allem auch die Erkennt­
nisse über die Verwendung von "er­
wachsenen" Stammzellen (das heißt 
aus dem Rückenmark oder dem Blut 
der Nabelschnur) von besonderem 
Interesse. Mit den neuesten gen­
und biotechnischen Molekularmetho­
den wurden mittlerweile bemerkens­
werte Fortschritte erreicht, und zwar 
bei der Analyse des genetischen Pro­
gramms und dessen Wirkweise in 
Stammzellen sowie bei der Überfüh­
rung der gewünschten Gene in Stamm­
und Keimzellen, die nach Einpflan­
zung fähig sind, die ursprüngliche 
Funktion eines erkrankten Gewebes 
wiederherzustellen. Nun steht vor 
allem die klinische Erprobung an Men­
schen bevor, wodurch die damit ver­
bundenen rechtlichen und moralischen 
Probleme virulent werden. 
Die Erklärung der Päpstlichen Aka­
demie für das Leben befasst sich da­
her im zweiten Teil sehr komprimiert 
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mut der schnen Problematik, alisch erlaubt, das sogenannte ‚thera-
das Verantwortungsbewusstsein g- peutische Klonen‘ durchzu  en muıt

genüber der ur eines jeden Men- ilfe der Herstellung VO  . geklonten
schen appellieren. el soll die menschlichen Embryonen und ihrer
erksamkeit erneu darauf gerich- nachfolgenden Zerstörung,
tet werden, ass das menschliche Sub- bryonale Stammzellen gewinnen?‘
jekt VO Augenblick seiner Empfäng- Aus den orhin erwähnten Argumen-
nıS schützen ist. Daraus ergeben ten wird auch hier bgewinkt
sich die lehramtlich egründeten Ant- Schlieflich wıdmet sich das Ookumen
worten auf rel grundlegende Fra- dem el  un „Jst moralisch e_

gestellungen. au die embryonalen Stammzellen
Der erste TODIemkreıs wendet sich der und die aus ihnen geWw ONNENEN ıffe-
Grundfrage „Ist moralisch e_ renzierten Zellen verwenden, die
aul die Gewinnung VO embryo- gegebenenfalls VO:  5 anderen Forschern
nalen Stammzellen ebende menschli- geliefert werden der Handel
che mbryonen herzustellen und der erhältlich sind?“” Die Antwort ıst klar

verwenden?“ Dieorder Aka- negatıv.
demie ist klar en denn da egenüber diesen missbilligenden Po-
der menschliche Embryo VO  ' der Ver- sıt1ionen bei der erwendung
schmelzung der eiımzellen eın bryonaler Stammzellen wird letztlich
menschliches Subjekt mıiıt be- auf Cie äquivalente Alternative der
stımmter, sıch entwickelnder en enutzung „erwachsener” ammzel-
ist, kommt als Individuum auch len denselben Zwecken verwliesen,
das ec auf eigenes en Das die „den vernünftigsten und mensch-
Herausnehmen der inneren Zellmasse ichsten Weg“” darstellt, den an
der Blastozyste schädigt aber den sichts der offnungsvollen erapeu-
menschlichen mbryo schwer und tischen Anwendungsmöglichkeiten

der mMolekularen edizin beschrei-unwiderruflich, ass 1es eın och
gut gemeinter WeC jemals recht- ten gilt.

fertigen könnte
Das zweiıte ethische Problem WIT! (L’Osservatore Komano Nr. VO
umschrieben der rage: „JIst Sept. 2000, 8—9)
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mit der ethischen Problematik, um 
an das Verantwortungsbewusstsein ge­
genüber der Würde eines jeden Men­
schen zu appellieren. Dabei soll die 
Aufmerksamkeit erneut darauf gerich­
tet werden, dass das menschliche Sub­
jekt vom Augenblick seiner Empfäng­
nis an zu schützen ist. Daraus ergeben 
sich die lehramtlich begründeten Ant­
worten auf drei grundlegende Fra­
gestellungen. 
Der erste Problemkreis wendet sich der 
Grundfrage zu: "Ist es moralisch er­
laubt, für die Gewinnung von embryo­
nalen Stammzellen lebende menschli­
che Embryonen herzustellen und/ oder 
zu verwenden?" Die Antwort der Aka­
demie ist klar ablehnend, denn da 
der menschliche Embryo von der Ver­
schmelzung der Keimzellen an ein 
menschliches Subjekt mit ganz be­
stimmter, sich entwickelnder Identität 
ist, kommt ihm als Individuum auch 
das Recht auf eigenes Leben zu. Das 
Herausnehmen der inneren Zellmasse 
der Blastozyste schädigt aber den 
menschlichen Embryo so schwer und 
unwiderruflich, dass dies kein noch 
so gut gemeinter Zweck jemals recht­
fertigen könnte. 
Das zweite ethische Problem wird 
umschrieben in der Frage: "Ist es mo-
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ralisch erlaubt, das sogenannte ,thera­
peutische Klonen' durchzuführen mit 
Hilfe der Herstellung von geklonten 
menschlichen Embryonen und ihrer 
nachfolgenden Zerstörung, um em­
bryonale Stammzellen zu gewinnen?" 
Aus den vorhin erwähnten Argumen­
ten wird auch hier abgewinkt. 
Schließlich widmet sich das Dokument 
dem Streitpunkt: "Ist es moralisch er­
laubt, die embryonalen Stammzellen 
und die aus ihnen gewonnenen diffe­
renzierten Zellen zu verwenden, die 
gegebenenfalls von anderen Forschern 
geliefert werden oder im Handel 
erhältlich sind?". Die Antwort ist klar 
negativ. 
Gegenüber diesen missbilligenden Po­
sitionen bei der Verwendung em­
bryonaler Stammzellen wird letztlich 
auf die äquivalente Alternative der 
Benutzung "erwachsener" Stammzel­
len zu denselben Zwecken verwiesen, 
die "den vernünftigsten und mensch­
lichsten Weg" darstellt, den es ange­
sichts der hoffnungsvollen therapeu­
tischen Anwendungsmöglichkeiten in 
der molekularen Medizin zu beschrei­
ten gilt. 

(L'Osservatore Romano Nr. 37 vom 
15. Sept. 2000, S. 8-9) 


